
IX.
Beginn und Ende der Rechte und Pflichten 

der Abgeordneten

§47
(1) Die Rechte und Pflichten der Abgeordneten beginnen mit ihrer 

Wahl und enden am Tage der Wahl zur Volksvertretung der neuen 
Wahlperiode.

(2) Während der Wahlperiode erlischt das Mandat eines Abgeord
neten durch Tod, durch Verlust der Wählbarkeit, durch Aufhebung 
des Mandats oder durch Abberufung. Bei Tod oder Verlust der Wähl
barkeit stellt die Volksvertretung das Erlöschen des Mandats fest.

(3) Die Aufhebung ihres Mandats können Abgeordnete der Volks
kammer in Abstimmung mit der Partei oder Massenorganisation, deren 
Fraktion sie angehören, und Abgeordnete der örtlichen Volksvertre
tungen in Abstimmung mit dem zuständigen Ausschuß der Nationalen 
Front der Deutschen Demokratischen Republik beantragen. Die Auf
hebung des Mandats kann auch von den Parteien und Massenorganisa
tionen und dem zuständigen Ausschuß der Nationalen Front der 
Deutschen Demokratischen Republik beantragt werden. Die Volksver
tretung entscheidet über die Anträge.

(4) Verletzt ein Abgeordneter gröblich das in ihn gesetzte Ver
trauen der Werktätigen, können die Wähler und ihre Kollektive sowie 
die Parteien und Massenorganisationen in Übereinstimmung mit dem 
Nationalrat bzw. dem zuständigen Ausschuß der Nationalen Front der 
Deutschen Demokratischen Republik seine Abberufung verlangen. 
Die Volksvertretung entscheidet über die Abberufung des Abgeordne
ten.

(5) Die vorgenannten Regelungen gelten für Nachfolgekandidaten 
entsprechend.

(6) Erlischt das Mandat eines Abgeordneten, tritt an seine Stelle 
ein Nachfolgekandidat. Über das Nachrücken eines Nachfolgekandida
ten beschließt die Volksvertretung in Übereinstimmung mit den Par
teien und Massenorganisationen und dem Nationalrat bzw. dem zu
ständigen Ausschuß der Nationalen Front der Deutschen Demokrati
schen Republik.

X.
Schlußbestimmungen

§48
(1) Die demokratische Vorbereitung und Durchführung der Wah

len wird durch den Staatsrat gewährleistet.
(2) Der Staatsrat faßt die zur Durchführung dieses Gesetzes erfor

derlichen Beschlüsse.
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